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Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt kann per Mail bezogen 
werden bei der Stadt Eschweiler, 102/ 
Zentrale Dienste u. Ratsbüro, Johan-
nes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler. 
Diesen kostenlosen Mail-Service 
können Sie über die städt. Homepage 
www.eschweiler.de beauftragen. 
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frei erhältlich an der Information im 
Rathaus während der Dienststunden 
und bei allen Banken und Sparkas-
sen.. 

 

http://www.eschweiler.de/
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27 
 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
des Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner 
Sitzung am 26.05.2011 die frühzeitige Betei-
ligung der Öffentlichkeit an der 8. Änderung 
des Bebauungsplans 35 - Lenzenfeldchen - 
gemäß § 3 Abs. 1  des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. § 4 der 
Satzung über die Bürgerbeteiligung der 
Stadt Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil Eschweiler. 
Die Abgrenzung ergibt sich aus dem nach-
stehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
  (Auszug aus der DGK. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt) 
 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB wird die beabsichtigte Planung in 
der Zeit  
 

vom  20.06.2011 bis 05.07.2011 
 
in der Abteilung für Planung und Entwick-
lung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschwei-
ler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Oberge-
schoss, Bekanntmachungsbereich vor Zim-
mer 448-451, während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausge-
stellt.  
 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, sich über die anstehende Planung, 
insbesondere ihre Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen, zu informieren, sich dazu mündlich 
oder schriftlich zu äußern und die Planung mit 
den zuständigen Dienstkräften zu erörtern.  

 
Eschweiler, 08.06.2011 
In Vertretung 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
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Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
des Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner 
Sitzung am 26.05.2011 die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der 1. Änderung des 
Bebauungsplans 40 – Steinfurt – mit geänder-
tem Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 1  des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414) in der zurzeit geltenden Fassung i.V.m. § 
4 der Satzung über die Bürgerbeteiligung der 
Stadt Eschweiler beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Gewerbegebiet Kie-
fernweg unmittelbar an der Stadtgrenze zu 
Stolberg. Die Abgrenzung ergibt sich aus dem 
nachstehend abgedruckten Kartenausschnitt. 
 

 
  (Auszug aus der DGK. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt) 
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Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit an der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB wird die beabsichtigte Planung in 
der Zeit  
 

vom  20.06.2011 bis 05.07.2011 
 
in der Abteilung für Planung und Entwick-
lung der Stadt Eschweiler, 52249 Eschwei-
ler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. Oberge-
schoss, Bekanntmachungsbereich vor Zim-
mer 448-451, während der Dienststunden 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausge-
stellt.  
 
Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit 
die Möglichkeit, sich über die anstehende 
Planung, insbesondere ihre Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen, zu informieren, sich da-
zu mündlich oder schriftlich zu äußern und 
die Planung mit den zuständigen Dienstkräf-
ten zu erörtern.  

 
Eschweiler, 08.06.2011 
In Vertretung 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
 
 
29 
 
Der Bürgermeister  
 

Bekanntmachung 
------------------------- 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss 
des Rates der Stadt Eschweiler hat in seiner 
Sitzung am 26.05.2011 die Aufstellung der 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes – 
Solarpark St. Jöris - gemäß § 2 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden 
Fassung sowie die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 4 der Satzung über die 
Bürgerbeteiligung der Stadt Eschweiler be-
schlossen.  
 
Das Plangebiet liegt nordwestlich des Orts-
teils St. Jöris. Die Abgrenzung ergibt sich 
aus dem nachstehend abgedruckten Kar-
tenausschnitt. 

 

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der Bauleitplanung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
wird die beabsichtigte Planung in der Zeit  
 

vom 20.06.2011 bis 05.07.2011 
 

in der Abteilung für Planung und Entwicklung 
der Stadt Eschweiler, 52249 Eschweiler, Jo-
hannes-Rau-Platz 1, 4. Obergeschoss, Be-
kanntmachungsbereich vor Zimmer 448-451, 
während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgestellt. 

 

Während dieser Zeit hat die Öffentlichkeit die 
Möglichkeit, sich über die anstehende Planung, 
insbesondere ihre Ziele, Zwecke und Auswir-
kungen, zu informieren, sich dazu mündlich 
oder schriftlich zu äußern und die Planung mit 
den zuständigen Dienstkräften zu erörtern.  

 
Eschweiler, 08.06.2011 
In Vertretung 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
 
 
30 
 

Bekanntmachung 
 
 
Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denk-
mäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denk-
malschutzgesetz – DSchG) 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 27. Jahrgang, Ausgabe Nr. 8, vom 10.06.2011 Seite 4 
 
 
 
Unterschutzstellung von Baudenkmälern: 
 
Folgendes Objekt wurde in die Denkmalliste 
der Stadt Eschweiler eingetragen: 
 
Denkmalliste Teil A, Baudenkmäler 
 
Katholische Pfarrkirche Sankt Peter und 
Paul, Dürener Straße 48, unter der Nummer 
195, am 13.01.2011 
 
Eschweiler, den 26.05.2011 
 
Bertram 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


